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gemacht werden müssen. Die meisten Staaten sind in Folge der Kriegsjahre
bis 1815, der vielen Bauten, besonders auch der Eisenbahnbauten, der
Revolutionsjahre 1848 — 1850, zum Theil auch in Folge eines schlechten
oder üppigen Haushaltes und anderer Gründe wegen, sehr stark verschuldet.
Deßwegen müssen c. 5/12 der Gesammtausgaben auf die Tilgung sämmtlicher
europäischen Staatsschulden verwendet werden; c. 4/I2 der Gesammtausgaben
werden für die Kriegsmacht erfordert; nicht volle 3/l2 oder V4 derselben
bleiben zur Verwendung für den Hofhält, die auswärtigen Angelegenheiten,
die Rechtspflege, den Kultus und den Unterricht, so wie für die gesammte
innere Verwaltung der Staaten übrig.

3. Die europäischen Staaten suchen den Organismus ihres Systems,
ihr gegenseitiges Gleichgewicht und ihren politischen Einfluß durch die Diplo¬
matie zu wahren. Um gefährlichen Krisen zu begegnen und sie glücklich
durchzukämpfen, bedürfen sie einer geübten Kriegsmacht. Die einen Staaten
besitzen zu diesem Zwecke nur ein Landheer, andere dagegen ein Landheer und
eine Kriegsflotte. Unter den 5 Großmächten, von denen hauptsächlich das
politische Gleichgewicht des europäischen Staatensystems abhängig ist, sind
zwei vorzugsweise Landmächte, nämlich Oesterreich und Preußen, eine Groß¬
macht ist hauptsächlich Seemacht, nämlich Großbritannien, 2 Großmächte sind
Land- und Seemächte zugleich, nämlich Frankreich und Rußland. Der wirk¬
liche Bestand der stehenden Heere beläuft sich wohl auf mehr als 2 Millionen
Mann. Die Gesammtzahl der Kriegsfahrzeuge beträgt über 2,000, die mehr
als 42,000 Kanonen mit sich führen. J)

§. 20.

Die Kolonien.
1. 9 europäische Staaten besitzen Kolonialländer in andern Erd¬

theilen, nämlich 4 germanische: Großbritannien, Niederlande, Dänemark und
Schweden; 3 lateinische: Frankreich, Spanien und Portugal; 1 slavischer:
Rußland; 1 osmanischer: Türkei. Diese Kolonialstaaten lassen ihre außer¬
europäischen Besitzungen durch Vicekönige, Generalgouverneure, Gouverneure,
Statthalter 3c. verwalten. Durch die Kolonialländer wird das europäische
Staatensystem [179,111 Q.M. 263,477,457 ®.] um 680,586 Q.M. und
211,767,875 E. vergrößert. 2)

9 Staaten, welche eine Kriegsflotte besitzen: Großbritanien; Frank¬
reich; Rußland; Niederlande; Dänemark; Schweden und Norwegen; beide Sicilien;
Türkei; Sardinien; Spanien; Portugal; Oesterreich; Griechenland; Preußen; Bel¬
gien; Toskana.

2) Größe u n d Bevölkerung der Kolonien von den
9 europäischen Kolonial st aalen.

1. Britische Besitzungen.
a. in Amerika
b. in Asien ......
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